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14. 5. 1968 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXX-XXXXXX, 
über Maßnahmen auf dem Gebiete des Ab­
gabenrechtes . und des Familienlastenaus­

gleiches 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

So n der ab gab e vom Ein kom m e n 

§ 1. (1) Neben dem Beitrag vom Einkommen 
zur Förderung des Wohnbaues und für Zwecke 
des Familienlastenausgleiches gemäß dem Bundes­
gesetz vom 7. Juli 1954, BGBL Nr. 152, und 
neben dem Beitrag nach dem Bundesgesetz vom 
9. September 1966, BGBL Nr. 207, wird für die 
Kalenderjahre 1969 und 1970 eine Sonderabgabe 
vom Einkommen erhoben. 

(2) Die Sonderabgabe vom Einkommen haben 
alle natürlichen und juristischen Personen tu 
entrichten, die der Einkommensteuer bzw. der 
Körperschaftsteuer unterliegen. 

§ 2. Die Sonderabgabe vom Einkommen 
beträgt 

1. für natürliche Personen 10 v. H. der ver­
anlagten oder im Abzugswege eingehobenen 
Einkommensteuer, 

2. für juristische Personen 10 v. H. der ver­
anlagten oder im Abzugswege eingehobenen 
Körperschaftsteuer. Für Einkommensteile von 
200.100 Schilling bis 250.000 Schilling und von 
1,000.100 Schilling bis 1,111.100 Schilling darf 
die Sonderabgabe vom Einkommen nur insoweit 
erhoben werden, daß sie zusammen mit der 
Körperschaftsteuer und den Beiträgen vom 
Einkommen 100 v. H. dieser Einkommensteile 
nicht übersteigt. 

§ 3. (1) Die Sonderabgabe vom Einkommen 
ist in den Steuerbescheiden über die Einkommen­
steuer (Körperschaftsteuer) für die Kalender­
jahre 1969 und 1970 festzusetzen; sie kann in 
einem Betrag mit dieser ausgewiesen werden. 

(2) Wird die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
im Abzugswege eingehoben, so ist die Sonder-

abgabe vom Einkommen vom Arbeitgeber für 
alle Lohnzahlungszeiträume, die in den Kalender­
jahren 1969 und 1970 enden, zusammen mit 
der Lohnsteuer einzuheben und abzuführen. 

(3) Wird die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durch Jahresausgleich festgestellt, so sind die 
Bestimmungen dieses Artikels auf Jahres­
ausgleiche für die Kalenderjahre 1969 und 1970 
anzuwenden. 

(4) Beim Steuerabzug vom Kapitalertrag 
(§§ 85 ff. des Einkommensteuergesetzes 1967) 
und' beim Steuer abzug in besonderen Fällen 
(§§ 90 ff. des Einkommensteuergesetzes 1967) ist 
die Sonderabgabe vom Einkommen von den in 
den Kalenderjahren 1969 und 1970 zufließenden 
Einkünften zusammen mit der Einkommen­
steuer oder der Körperschaftsteuer einzuheben 
und abzuführen. 

(5) Die gesetzlichen Vorschriften über die Er­
hebung der Einkommensteuer und der Körper­
schaftsteuer sind sinngemäß anzuwenden. Aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung gelten 
unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 
in der Zeit vom 1. Feber 1969 bis 31. Jänner 1971 
zehn Einhunderteinunddrdßigstel von den 
Gesamteingängen an Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer einschließlich der Beiträge 
vom Einkommen nach dem Bundesgesetz vom 
7. Juli 1954, BGBL Nr. 152, dem Bundesgesetz 
vom 9. September 1966, BGBL Nr. 207, und der 
Sonderabgabe vom Einkommen nach diesem 
Bundesgesetz als Eingang der Sonderabgabe vom 
Einkommen für die Kalenderjahre 1969 und 
1970. 

§ 4. Die Sonderabgabe vom Einkommen ist 
eine ausschließliche Bundesabgabe und wird von 
den Finanzämtern erhoben. 

Artikel 11 

Sonderabgabe vom Vermögen 

§ 5. (1) Für die Kalenderjahre 1969 und 197Cl 
wird' eine Sonderabgabe vom Vermögen in Höhe 
von 50 v. H. der Vermögensteuer erhoben. 
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(2) Die für die Erhebung der Vermögensteuer 
geltenden gesetzlichen Vorschriften sind für die 
Sonderabgabe vom Vermögen sinngemäß anzu­
wenden; die Sonderabgabe kann gemeinsam mit 
der Vermögensteuer festgesetzt und eingehoben 
werden. Aus Gründen der Verwaltungsverein­
fachung gelten - unabhängig davon, welcher 
Zeitraum der Abgabenerhebung zugrunde liegt -
in der Zeit vom 1. Jänner 1969 bis 31. Dezem­
her 1970 fünfzig Einhundertdreiundfünfzigstel 
von den Gesamteingängen 'an Vermögensteuer 
eiruschließlich des .Beitrages vom Vermögen nach 
demBunde~geset'z vom 9. September 1966, BGBl. 
Nr. 207, und eins·chließlich der Sonderabga:be vom 
Vermögen nach diesem Bundesgesetz als Eingang 
der Sönd:erabgabe vom Vermögen für die Kalen­
derjahre 1969 und 1970~ 

§ 6. Die Sonderabga:be vom Vermögetr ist eine 
ausschließliche Bu-ndesabgabe und wir'd v<in den 
Finanzämtern erhoben. 

Artikel IIt 
1t n der u n gen des Ver m ö gen s t e u e r­

gesetzes 

§ 7. Das Vermögensteuergesetz 1954, BGBL 
Nr. 192, in der Fassung der Bundesgesetze EGBL 
Nr. 33/1957, BGBL Nr. 83/1963 und BGBL 
NI', 44/1968, wird für Veranlagungszeiträume ab 
1. Jänner 1969 abgeändert wie folgt: 

1. Die Abs. 1 und 2 des § 5 haben .zu lauten: 

,,(1) Bei der Veranlagung unbeschränkt steuer­
pflichtiger natürlicher Personen bleiben ver­
mögensteuerfrei (Freibeträge): 
1. 80.000 Schilling für den Steuerpflichtigen 

selbst; 

2.80.000 Schilling für die Ehefrau, wenn beide 
Ehegatten unbeschränkt steuerpflichtig sind 
und in dauernder Haushaltsgemeinschaft leben. 
Lagen diese Voraussetzungen beim Tod eines 
Ehegatten vor, so wird der Freibetrag dem 
überlebenden Ehegatten auch für den ver­
storbenen Ehegatten gewä.hrt. Dies gilt nicht, 
wenn der überlebende Ehegatte sich wieder 
verheiratet; 

1. Der Steuerpflichtige muß über 60 Jahre alt 
oder voraussichtlich für mindestens drei Jahre 
erwerbsunfähig sein; 

2. das letzte Jahreseinkommen des Steuerpflich­
tigen darf nicht mehr als 30.000 Schilling 
betragen haben. Maßgebend ist das Ein­
kommen, mit dem der Steuerpflichtige für den 
letzten Veranlagungszeitraum zur Einkommen­
steuer veranlagt worden ist. Ist der Steuer­
pflichtige zur Einkommensteuer nicht ver­
anlagt worden, so ist das Einkom.men nach den 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes zu 
berechnen; 

3. das Gesamtvermögen darf nicht mehr als 
300.dM Schilling bett~gen. 

Ist der Lebensunterhalt zusammen veranlagter 
Ehegatten (§ 11 Abs. 1) überwiegend durch Ein­
künfte aus einer Erwerbstätigkeit der Ehefrau 
bestritten worden, s6 ist die' Voraussetzung der 
Z. 1 auch dann gegeben, wenn nicht der Ehe­
mann, sondern die Eheftali über 60 Jahre alt 
oder voraussichtlich für mindestens drei Jahre 
erwerbsunfähig ist." 

2. § 11 hat zu lauten: 

,,(1) Wenn Ehegatten unbeschränkt steuer­
pflichtig sind und in dauernder Haushalts­
gemeinschaft leben; sind sie zusammen zu ver­
anlagen. 

(2) Der Haushaltsvorstand und seine minder­
jährigen Kinder, die zu seinem Haushalt gehören, 
werden zusammen veranlagt, wenn er und die 
Kinder unbeschränkt steuerpflichtig sind. 

(3) Kinder im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind 

a) leibliche Kinder und deren Nachkommen, 
b) Stiefkinder und Wahlkinder, 
c) andere' als unter a rund b fallende minder­

jährige Personen, die dauernd in den Haus­
halt des Steuerpflichtigen aufgenommen 
sind und von ihm unterhalten und erzogen 
werden, ausgenommen Kostkinder. 

(4) Für die: Haushaltsbesteuerutrg. sind die 
Verhältn~sse im Hauptveranlagungszeitpunkt 

3.80.000 Schilling fur jedes minderjährige Kfnd, (§ 12 Abs. 2), bei Neuveranlagungen die Verhält­
wenn die Kinder zum Haushalt des Steuet- nisse im Neuveranlagungszeitpunkt (§ 13 Abs. 3), 
pflichtigen gehören oder überwiegend auf seine bei Nachveranlagungen die Verh;tltnisse im 
Kosten unterhalten und erzogen werden. Der. Nachveranlagungszeitpunkt (§ 14 Abs. 2) rnaß­
Freibetrag wird ~uf Antrag für volljährige gebend. 
Kinder gewährt, die überwiegend auf Kosten (5) Zusammen veranlagte Personen sind 
des Steuerpfli.chtigen unterhalten und für einen Gesamtschuldner. Jjie zwangsweise Einbringung 
~eruf ausge~lldet wer4en und das 27. Lebens- ,der aushaftenden Vermögensteuerschuld ist 
J~hr noch mcht vollendet haben. § 11 Abs. 3 jedoch über Antrag eines Gesamtschuldners bei 
gIlt entsprechend. jedem Gesamtschuldner auf jenen 'teilbetrag zu 
(2) Weitere 80.000 Schilling. sind steuerfrei, beschränken, der sich aus dem Verhältnis seines 

wenn die folgenden Voraussetzungen: sämtlich Anteils am Gesamtvel'mögen ZUItJ. Gesamt-
gegeben sind: vermögen ergibt." 
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3. § 15 Abs. 2 Z. 2 hat zU lauteli: 

,,2. unbeschränkt steuerpflichtige nichtnatürliche 
Personen, wenn ihr Gesartltverrn:ögeh erSt­
malig 40.GmO Schilling übersteigt;" 

4.§ 16 hat zu laUten: 

,,§ i6. Vermögensteuerbeträge Unter 40 Schil­
ling sirid nicht festZusetzen." 

5. § 20 Abs. i Z. 1 hat Zu latiten: 

,,1. unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Per­
sonen, deren Gesamtvermögen 80.000 Schil­
ling nicht übersteigt. Dieser Betrag ethö'ht 
sidJ. bei verheirateten oder verwitweten 
Petsonen auf 160.000 Schillingj." 

6. § 21 wird aufgehoben. 

§ 8. Zum 1. Jänner 1969 ist für aIie un­
beschränkt steuerpflichtigen natürlichen Pe'rsonen 
eiDe Veranlagung der Vermögensteuer vorzuneh­
menj bei dieser Veranlagung ist der Umfang 
des Gesamtvermögens nur dann neu. Zu er­
mitteln, wenn die Voraussetzungen für eine 
Neuveranlagung oder eine Nachveranlagung 
gemäß §.§ 13 oder 14 des Vermogeilsteuetgesetzes 
1954 vorliegen. 

Artikel IV 

So n der a b gab e von alk 0 hol is ehe n 
Getränken 

§ 9. (1) FolgeI1!de Vorgänge unterliegen einet 
Sonderabgabe von alkoholischen Getränken: 

1. Die Lieferungen von alkoholischen Getränken, 
die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt 
im Rahmen seines Unternehmens ausführt, 
ausgenommen die Lieferungen an einen 
anderen Unternehmer zur gewerblichen 
Weiterveräußerung - sei es in derselben 
Beschaffenheit, sei es nadi vorheriger Bearbei­
tung oder Verarbeitung - oder zur gewerb­
lichen Herstellung anderer Gegenstände oder 
zur Bewirkung gewerblicher oder beruflicher 
Leistungen; 

2. der Eigenverbrauch. Ein solcher liegt vor, wenn 
ein Unternehmet im Inland alkoholische Ge­
tränke aus seinem Unternehmen für Zwecke 
entnimmt, die außethalb des Unternehmens 
liegen. Die Abgabepflicht tritt nicht ein, soweit 
die Lieferung oder die Einfuhr des entnomme­
nen Gegenstandes an den Unternehmer nach 
Z. 1 oder Z. 3 abgabepflichtig war; 

3. die Einfuhr von alkoholischen Getränken in 
das Zollgebiet. Eine Einfuhr liegt vor; wenn 
alkoholische Getränke aus dem Zollausland in 
das Zollgebiet gelangen. 

(2) 1. Der Sondetabgahe von alkoholischen 
Getränken unterliegen die Lieferungen und der 
Eigenverbrauch gemäß § 9 Abs. 1 Z. 1 und 2, 
die nach dem 31. August 1968 bewirkt werden. 

2. Der Sondera;bgabe von alkoholischen Ge­
.tränken unterliegen die Vorgänge gemäß § 9 
Ab. 1 Z. 3, bei denen der für die Anwendung 
der zoiltarifarischenBestimmungeri maßgeberide 
Zeitpunkt gemäß § 6 des Zollgesetzes 1955 nach 

. dem 31. August 1968 liegt. 

§ 10. Als alkoholische Getränke im Sinne 
dieses Gesetzes gelten: 

1. Bier (Tarifnummer 22.03 des Zolltarifes); 

2. Wein aus frischeri Weihtrauben, ausgenommen 
Schaumwein (Tarifnummer 22.05 B des. Zoll-
tarifes); . 

3. Schaumwein (Tarifnummer 22.05 C des Zoll .. 
tarifes); 

4. Wermutwein und andere Weine aus frischen 
Weintrauben, unter Mitverwendung von 
aromatischen Pflanzen oder Stoffen hergestellt 
(Tarifnummer 22.06 des Zolltarifes); 

5. Apfelwein, Birnenwein, Met und andere 
gegorene Getränke (Tarifntimmer 22.07 des 
Zolltarifes); 

6. Äthylalkohol, unvergällt, mit ~inemAlkohol­
gehalt von 80 0 oder mehr (aus Tarifnummer 
22.08 des Zolltarifes); 

7. Äthylalkohol, unvergälh, mit einem Alkohol .. 
gehalt von weniger als 80 0; Branntwein, 
Liköre und. andere alkoholische Getränke; 
zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen, 
sogenannte konzentrierte Extrakte, zur Her­
stellung von Getränken (Tarifilummer 22.09 
des Zolltarifes). 

§ 11. Von den unter § 9 fallenden Vorgängen 
sind abgabefrei: 

1. Ausfuhrlieferungen im Sinne des § 4 Abs. 1 
Z. 3 des Umsatzsteuergesetzes 1959; 

2. die üblichen Naturalleistungen, die ein Unter­
nehmer den Angestellten und Atbeitern seines 
Unternehmens als Vergütung für die geleiste­
ten Dienste gewähtt. Zu den Angestellten und 
Arbeitern gehören auch die im Unternehmen 
vollbeschäftigten und der Versicherungspflicht 
unterstellten Familienangehörigen, wenn sie 
das 16. Lebensjahr überschritten haben; 

3. der Eigenverbrauch bei landwirtschaftlichen 
Betrieben, soweit er im Kalenderjahr 50Q() S 
nicht übersteigt. Die Abgabenfreiheit erstreckt 
sich auf den Eigenverbrauch des Unterneh­
mers und seiner 'Häushaltsaligehörigeil. Als 
Haushaltsangehörige gelten der Ehemann, die 
Ehefrau, die Abkömmlinge, die Stief~, Schwie-
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ger-, Adoptiv- und Pflegekinder und deren 
Abkömmlinge, ferner die Eltern, die Ge­
schwister, Halb- und Stiefgeschwister des 
Unternehmers und seiner Ehefrau und die 
Abkömmlinge dieser Geschwister. 

§ 12. (1) Die Sonderabgabe wird im Falle des· 
§ 9 Z. 1 nach dem vereinnahmten Entgelt be­
messen. Im Falle .des § 9 Z. 2 tritt an die Stelle 
des vereinnahmten Entgeltes der Teilwert des 
entnommenen Gegenstandes. 

(2) Der Unternehmer ist berechtigt. dem 
Abnehmer die Sonderabgabe getrennt zu be­
rechnen; die getrennt berechnete Sonderabgabe 
gilt weder als Teil des Entgeltes im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes 1959, noch als Teil des 
Entgeltes im Sinne des § 15 Abs. 3 lit. b des. 
Finanzausgleichsgesetzes 1967. Das Bedienungs­
geld ist nicht Teil des Entgeltes zur Berechnung 
der Sonderabgabe; von der Sonderabgabe darf 
kein Bedienungsgeld erhoben werden. 

(3) Im Falle der Einfuhr wird die Sonder­
abgabe nach dem Erwerbspreis oder, wenn dieser 
nicht nachgewiesen werden kann oder nicht vor­
handen ist, nach dem Wert der eingeführten 
Gegenstände bemessen. Dem Erwerbspreis oder 
dem Wert sind die bis zum Eintritt der Ware 
über die Zollgrenze entstandenen Beförderungs-, 
Versicherungs-, Kommissions- und Verpackungs­
kosten, soweit sie nicht bereits in ihm enthalten 
sind, und der auf ,die Ware tatsächlich ent,.. 
fallende Betrag an Zoll, Arusgleichsteuer, Ver­
brauchsteuern und Monopolabga:ben, Abgaben 
nach dem Antidumpinggesetz 1967, sowie an Ab­
gaben mit gleicher Wirkung wie Zölle, sofern diese 
Abgaben anläßlich oder im Zusammenhang mit 
der Einfuhr von Waren von den Zollämtern zu 
erheben sind, hinzuzurechnen. Der Verfügungs­
berechtigte kann die nach dem Eintritt der Ware 
über die Zollgrenze entstandenen Beförderungs-, 
Versicherungs-, Kommissions- und Verpackungs­
kosten vom Erwerbspreis oder vom Wert ab­
setzen, wenn sie in diesen;t enthalten sind. 

§ 13. Die Sonderabgabe beträgt für jeden Vor­
gang im Sinne des § 9 zehn vom Hundert der 
Bemessungsgrundlage. 

'§ 14. (1) Der Unternehmer ist berechtigt, von 
der von ihm für einen Vorauszahlungszeitraum 
(Veranlagungszeitraum) abzuführenden Sonder­
abgabe jene Sonderahga:bebeträgein A.bzug zu 
bringen, die er im gleicheri Zeitraum anläßlich 
der Einfuhr von alkoholischen Getränken für 
sein Unternehmen nachweislich entrichtet hat. 

(2) Die bel der Einfuhr entrichteten Sonder­
abgabebeträge sind jedoch nur insoweit abzugs­
fähig, als der Unternehmer die Gegenstände zur 
gewerblichen Herstellung anderer Gegenstände, 
zur Bewirkung gewerblicher oder beruflicher 

Leistungen oder zur entgeltlichen Lieferung an 
Dritte eingeführt hat. 

(3) übersteigt die absetzbare Sonderabgabe die 
Sonderabgabeschuld oder ist eine Sonderabgabe­
schuld nicht vorhanden, ist der Unterschieds­
betrag als Gutschrift zu behandeln. 

(4) Unternehmer, die gemäß A.bs. 1 zum Ab­
zug der anläßlich der Einfuhr von alkoholischen 
Getränken entrichteten Sonderabgabe berechtigt 
sind, haben monatlich Voranmeldungen unter 
Verwendung eines amtlich aufgelegten Vor­
druckes abzugeben. 

§ 15. Der Unternehmer ist verpflichtet, zur 
Feststellung der auf abgabepflichtige Vorgänge 
entfallenden Entgelte Aufzeichnungen zu führen. 

Der Aufzeichnungspflicht ist genügt, wenn 

1. sämtliche Entgelte, die der Unternehmer für 
seine Lieferungen erhält, fortlaufend, minde­
stens täglich unter Angabe des Tages derart 
aufgezeichnet werden, daß zu ersehen ist, 
welche Entgelte auf abgabepflichtige und 
welche Entgelte auf abgabefreie Vorgänge ent­
fallen; 

2. der Eigenverbrauch aufgezeichnet wird; 

3. der Gesamtbetrag der vereinnahmten Entgelte 
und des Eigenverbrauches regelmäßig, minde­
stens am Schluß jedes Kalendermonates auf­
gerechnet wird. 

(2) Im Falle der Einfuhr von alkoholischen 
Getränken hat der Unternehmer überdies auf­
zuzeichnen: 

1. die Menge der eingeführten Gegenstände; 

2. die Bemessungsgrundlage für die eingeführten 
Gegenstände; 

3. die für die· eingeführten alkoholischen Ge­
tränke entrichtete Sonderabgabe. 

(3) Der Nachweis, welche Entgelte auf Vor­
gänge entfallen, die gemäß § 9 Z. 1 und 2 von 
der Sonderabgabe ausgenommen sind, obliegt 
dem Unternehmer. 

§ 16. Soweit in· diesem Artikel nicht anderes 
bestimmt ist, sind die Bestimmungen der §§ 1, 
2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, des § 13 Abs. 1 bis 5, 7 
und 9, sowie der §§ 14 und 15 des Umsatz­
steuergesetzes 1959 sinngemäß anzuwenden. 

( 

§ 17. (1) Die Sonderabgabe ist eine gemein­
schaftliche Bundesabgabe gemäß § 6 Z. 2 lit. a 
des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 und ist von 
den gleichen Behörden zu erheben, die für die 
Erhebung der Umsatzsteuer (Ausgleichsteuer). 
zuständig sind. 

(2) Die Sonder abgabe wird zwischen dem 
Bund, den Ländern und den Gemeinden im 
Verhältnis 72: 14 : 14 geteilt. Ihre Auf teilung 
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auf die einzelnen .Länder und länderweise auf 
die Gemeinden hat nach der Volkszahl (§ 9 
Abs. 3,'1. Satz des Finanzausgleichsgesetzes 1967) 
zu erfolgen. 

Artikel V 

Sonderabgabe von K ra f tf a h r-
zeugen 

§ 18. (1) Die, erstmalige Zulassung von Per­
sonenkraftwagen, Kombinationskraftwagen und 
~ohnanhängern zum Verkehr in einem inlän­
dischen Zulassungsverfahren unterliegt einer 
Sonderabgabe, wenn die Zulassung nach dem 
31. August 1968 erfolgt. Als erstmalige Zulassung 
eines Fahrzeuges zum. Verkehr im Sinne dieser 
Bestimmung gilt auch eine Zulassung, welcher 
lediglich na,ch § 19 abgabebefreite Zulassungen 
vorangegangen sind. 

(2) Unter Personenkraftwagen sind Kraftfahr­
zeuge im Sinne des § 2 Z. 5 des Kraftfahrgesetzes 
1967, unter Kombinationskraftwagen Kraftfahr­
zeuge im Sinne des § 2 Z. 6 des Kraftfahr­
gesetzes 1967 zu verstehen. Als Wohnanhänger 
gilt ein Anhänger, der als Schlaf- oder Auf­
enthaltsraum ausgestattet ist. 

§ 19. (1) Von der Sonderabgabe sind befreit: 

1. Kraftfahrzeuge, die zur Verwendung im Be­
reich des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der 
Zollwache oder der Justizwache bestimmt 
sind, sowie Heeresfahrzeuge im Sinne des 
§ 2 Z. 38 des Kraftfahrgesetzes 1967; 

2. Kraftfahrzeuge, die zur Verwendung für 
Feuerwehren, für den öffentlichen Hilfsdienst, 
für den Rettungsdienst oder für ohne Absicht 
auf Erzielung eines Gewinnes durchgeführte 
Krankentransporte bestimmt sind; 

3. Kraftfahrzeuge, die für Personen oder für 
zwischenstaatliche Organisationen zum eigenen 
Gebrauch zugelassen werden, denen auf Grund 
von Staatsverträgen oder nach den allgemein 
anerkannten Regeln des Völkerrechtes die 
eingangsahgabenfreie Einfuhr solcher Kraft­
fahrzeuge zusteht. 

(2) Kraftfahrzeuge, die zur Verwendung von 
Kriegsbeschädigten, Zivilbeschädigten oder 
Opfern des Kampfes um ein freies demokrati­
sches Österreich bestimmt sind und von den 
genannten Personen infolge erlittener körper­
licher Beschädigung zur persönlichen Fortbewe-

, gung verwendet werden müssen, sind auf Antrag 
von der Sonderabgabe zu befreien. 

§ 20. (1) Die Sonderabgabe wird nach dem 
Preis oder, wenn dieser nicht nachgewiesen 
werden kann oder nicht vorhanden ist, an dessen 
Stelle nach dem Wert des Fahrzeuges bemessen. 

(2) Preis ist das dem Veräußerer des Fahr­
zeuges ges,chuldete Entgelt. Wert ist der gemeine 
'Wert nach §1 o des Bewertungsgeseties 1955. ' 

(3) Dem Preis oder dem Wert sind der a,'\]f 
das eingeführte Fahrzeug tatsächlich entJfallende 
Betr:lig an Zol1 und Ausgleichsteuer hill'Zuzurech­
nen, soweit er nicht bereits im Preis oder im 
Wert entihalten ist. ' 

§ 21. Die Sonderahgabe beträgt zehn vom 
Hundert der Bemessungsgrundlage. 

§ 22. (1) Die AlbgahenschuLd entsteht mit der 
Zulassung des Fahrzeuges zum Verkehr. 

(2) Die Abgabe wir,d mit der Entstehung der 
AbgaJhensmu1d fällig. ' 

(3) Abgabenschuldner ist d~e Person, für die 
das Fahrzeug zugelassen wird., 

(4) Wird die Son,derabgabe nicht oder nicht 
ordnungsgemäß entrichtet, so kann das Fahrzeug 
'zur Sichernng in Beschlag genommen werden, 
selbst wenn es nicht im Eigentum des Abgaben­
schuldners steht. 

§ 23. (1) Die Sonderalbgabe ist vom Abgahen­
s'chuldnersdb~t zu ermitteln und ohne abga-ben­
behördliche Festsetzung vor Aushändigung ,des 
Zulassungsscheines 'und der Kennzeichentafeln 
unter Verwendung des amtlich aufgelegten Erfag­
scheinvordrnckes zu entrichten. Auf der Rück­
seite des Empfangschein- und Erlags,cheinab­
s,chnittes sind die K,ennzeichennummer, Name 
und Anschrift des Verkäufers (Votbesitzers) so­
wie der Kaufpreis (Wert) des Fahrzeuges anzu­
geben. 

(2) Die zur Zulassung ,zuständige Verwaltung~­
behörde hl!t den Zulassungsschein und die Kenn­
zeichentafeln mit Ausnahme der Fälle des § 19 
Abs. 1 er,st nach Entrichtung der Sonderabgabe 
auszuhändigen. Der Nach,weis ,der Entrichtung 
ist durch Vorlage de~ im Abs. 1 ,genannten 
Empfangscheinaibschnittes zu eI1br,ingen. WiI1d 
eine Befreiung nach § ,19 Abs. 1 geltend gemacht, 
ist dies auf dem Antrag auf Zulassung von der 
ZulassungSibehöI1de zu vermerken. In den FäHen 
des § 19 Abs. 2 muß der Befreiungsgrund durch 
eine Bes,cheinilgung ,des Finanrzamte's nachgewiesen 
~etn. 

§ 24. Die Sonderabgabe iSit 'eine auss·chließliche 
Bundesabgabe und wird von den für die E-r­
hebung der Kraftfahrzeugsteuer zuständigen 
Finanzämtern erhoben. 

Artikel VI 

1\. n cl e run gen ,d 'e s Be f ö r der u n -g s­
s' t e<U erg e set z e s 

§ 25. Das Befärderungssteuergesetz 1953, 
BGBl. Nr. 22, in der Fassung der Bundesgesetze 
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"BGBl. NI'. 249/1960, BGB'L NI'. 189/1964, BGB!. 
NI'. 5~/1%5, ,BOB I. NI'. 5111967unl;l BGB!. 
NI'. 44/19P~ wi:rd {Ur .alle Vorgänge; die nach 
gem 31. Dezember 1968 eit).tret~n,3Ihgeärudert 

schnitt), und für Rauchtahak, der mehr als 
5.0 Gewidrtlsprozent Feinsdmitt entihält, 
55%;". 

wie fol~t: Artikel VIII 

1. Tm. § ~ Aps. 1 hat die Z. 19 'liU entfallen. . . . 
. . . Ä n der u n rg ,cl e s Fa m 1 11 e n las t e n aus., 

2. Im § 2 ,Albs. 1 ha:ben dIe Z. 11 Ibis 13 die . g lei c h s :g 'e s et ze s 1967 
Bezeichnung Z. 10 bis 12 zu erhalten. .. . .. 

§ 27. Das Familienlastenausgleichsgeset2 1967, 
3, Im§ 2 :hat Abs. 3 Zji emfallep.. BOBl. Nr. 376, wit1d abgeäIlldert wie 'folgt: 

4. Im § 2 hat ,der bisherige Abs. 4 die ,Be- 1. Im § 40 Ahs. 3 hat lit.b Zl1 lauten: 
zeichnung Albs. 3 zu erhalten. 

,~b) eine gleiche Forderung mit Ende des 
5. § 6 A.bs. 2 hat zu lauten: Jahres 1!}68 in der Höhe des allfälligen 
,,(2) Im W'er:kyerk~r beträgt die Steuer jähr- überschusses ,does Jahres 1968, mit Ende 

lich 420 S von jeder Tonne Nutzlast d~r d.em des Jahres 1969 in der Höhe des allfälligen 
Werkverkehr ,dienenden Kraftfalhrzeuge und überschusses des Jahres 1969 und mit Ende 
jährlich 210 S von jeder Tonne Nutzlast d~r dem des Jahres 1970 in ,der Höhe des allfäUi-
Werkverkehr dienenden Anhänger. Bei Fahr- gen überschusses des Jahres 1970 des nach 
zeugen, die im Laufe eines Jahr'es neu hit).(lukom- § 39 ,dieses BundesgesetlZes errichteten Aus-
men oder ausscheiden, ermäßirgt sich die Steuer ,gleichsfoJ»ds fUr Familiet).ibeihi1fen.". 
für j~en Kalell)d'ermon3it, in dem das Kraftfahr~ 2. Im § 40 Abs. 4 hat der zweite Satz zu 
zeug oder der Anh;inger ,dem Werkverkehr nkht lauten: . 
diente, um 35 S beziehungsweise 18 S. Brochteile 
von Tonnen sind auf volle Tonnen aufzu-
runden." 

6. Die Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 Z. 10 hat zu 
entfallen,. 

7. Im § 9 A~. 5 sowie ~n d~r AnJ'age zu § 9 
i\bs. 5~s~' 4er Aw,dru~ "A~age 4"durch den 
A\I'~dru~ ",Anlag.e" zu efs.etp!t).. 

Artikel VII 

Ä n der u n g des Tab a k s t e u e r­
g e $ e t z e s 1962 

§ 26. Im§ 2 Ab~. 1 Qes T'ahaksteuergesetzes 
t 962, BGBL Nr. 107, in der Fass.lJng der Bundes­
gesetze BGBL Nr. 404/1967 und BGBL Nr. 44/ 
191'>8, h~hen die lit. a und b für Tab~kwaren, 
für welche di~ T abaks~uerschuld n~ch dem 
31. August 1968 entsteht, wie folgt zu Iauten: 

"a) für Ziga,rett>eI). 64% ;. 

b) für Rauchtabak, der auf eine Breite von 
weniger als 1'4 mm 'zerkl.einert ist (Fein-

"Der Bu~cl. hat 1}}iera}Jf :).;b 1. Jänner 1971 Vor­
schüsse in ,der Hijhe eines Viertels des vora~~~ 
sichtlich z,u 'eI'WaJrteIllde!1 üb'ersch~s~'es, jeweils 
nach Ende des Kalendervierteljahres, spätestens 
b~s 20. des n.achfolgeuqen Monats, zu leistet)..". 

Artikel IX 

§ 28. Die Eingänge der Sonderabgahe von 
alkoholis,chen Getränkenuncl der Sonder:libgalbe 
von Kraftfahrzeugen sind im J;thre 1968 bei' <len 
neu zu eröffneiliden Ansätzen: 

52224Sonderabgabe von alkoholischen Ge­
tränken 

52234 SonderaJbgabe von KraftlfaJhrzeugen 
zu verrechnen. 

Artil~el X 

§ 29. Mit der V ollZ!iehung ,dieses Bundes­
gesetzes ist das Bundesministerium für Finanz,en, 
hin~cht1ich des§ 23 Abs. 2 auch das Bundes­
ministerium ~ür Handel, Gewel'beund Industrie 
betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Nach den Ergebnissen der jüngsten Budget­
vorschau würoen ,die Budgets der Jahre 1969 und 
1970, wenn nicht l'echtzeitig gehandeLt wird, 
Fin'anzierungsllÜcken von jeweils rund 16 Milli­
ardenSchilling aufweisen. Der Zuwachs der Ge­
saLlll'tauSigaben gegenüber dem Voranschlag 1968 
wiiroe 13% bzw. 17% betragen. Dabei berück­
sichügt diese Prognose nur jene Mehrausgahen, 
die auf Grund ibestehender gesetzlicher oder ver­
tf:!,glicher Verpflichtungen zWlingend anfallen. 

Urna.che ,fü,r das. Auseinanderklaffen von Ein­
nahmen und Ausgahen sind x~hlreiche Geset(l.e, 
die na<;h 1960 beschlossen wurden und die eine 
dynamische, ?:Um T ea progressive Tendenz der 
Ausgaben in der Zukunft festgdegt haben. 

Dies giLt vor aUem für ,den So~ialaufwand, den 
Bereich des Schulwesens und nicht zuletzt für den 
~er50nalaufwand des Bundes. Sowohl im Kapitel 
Soziales ahauch hei den Personalausgaben des 
Bundes ist außel'd~m eine Bindung der Ausgaben­
entwicklung an Indices festgelegt worden, welche 
eine Üibertr,agung der nominellen Einkommens­
entwicklung der GesamtwirtsciIaft ,in den Staats­
haushalt bewiPken. Die Ize1tliche Verzögerung 
dieser übertragung löst eine konjunikt'Urelle 
Phasenverschiebung aus, das heißt, daß gerade 
in einer Periode sch,wach'er Expansion der nomi­
nellen Eill!kommen im Staatshaushalt di,e stärke­
ren Expansionsteooenzen der Vorja,hre ihren 
Niederschla.g finden. 

Auf dler Einnahmenseite kann ~nfoIge der Aus­
wirkungen des Konjunkturrückganges nicht mit 
den erwarteten Abgahenerträgen gerechnet wer­
den. Es ist 'aher völli,g ausg.eschlossen, Defizite 
in der Größenol'ldnung von je 16 Milliaroen 
Schilling in den heiden Inächsten Jahren durch 
kreditpolitische Maßnahmen zu finanzieren. 
Dies würde ernste überhitzungserscheinungen 
aU9lösen und damit die Kaufkraft des SchiHings 
gefä.hrden. 

Um die Vollbeschäftigung und das Wirtschafts­
'wa,chstum durch eine ,auSll'eichende öffentliche 
InvesütioIllstäti~keit in den nächsten Jahren ZIU 

Slich,ern, siIlld schon jetztentsche~dende Maß­
nahmen notwendig, welche eine gesunde Basis 
für einen geol'dneten Staatshaushalt auch in den 
nächsten beiden Jahren garaIlltieren. 

Die BUIlldesregierung legte bei der Schlie~ng 
der Finamierlmgslüc.ke das Schwergewicht vor· 
erst auf eine tReduziemng der StaatsalUsgaJben. 
Fünf Milliard1en Schilling wel'lden t;eils durch ge­
setzliche Maß'na!hmen, teils durch Kürzungen im 
Zuge der Budgetv,erhandlungen hereiingeibracht 
werden. Dabei wird jede Au~gahe des BUidgets aurf 
ihre Notwendigkeit und Dringlichkeit unter­
sucht. Der Sparsamkeit im Bereich Ider Verwal­
tuP,g wird größtes Augenmerk zugeweooet. 

Bei der E1'Ischließung nlmer Einna'hm,en islt die 
Bundesregierung von dem Grullldsatz einer 
mög.!icl).st gerechten Einkommensvertei'lung aUIS­
.gc;gangen. So werden folgende drei Schwerpunkte 
der großen Reform der Lohn. und Ei'nkommen­
steuer aus dem Jahre 1967 durch den 100f0igen 
Zuschla!g zur Einkommensteuer nicht hel'lÜhI"t: 

1. Gerechtere F!amiliel1Jbestcuerung ,durch Ge­
währung von Freibeträgen für den allcin­
verdienendc;n FamiLi~nerhalter und für 
Kinder, 

2. Entzerrun$ der steilen ProgressioIl!Sstmfen, 

3. AIl!h~lHmg QC!$' steuerfreien E"istep"zm~ni­
mUJllS, 

Dadurch werden vor allem die sozial s9-rwäche­
ren Grupp,e!). von der Erhöhung entweder üher­
haupt Il;kht oder. nur sehr wenig b.erührt. ,B!i 
den übrigen steuerlich,en Maßn~men war die 
Bundesregierung ebenfalls tbestrebt, sCY.liale Här­
tenzu vermeiden. 

Das P,rogramm ,der Bundesregierung zur Ver,.. 
besserung der Ausgangsbasis für d:lJS Budget 1969 
umfaßt rund 8'S Milliarden Schilling. Da'mit wird 
die Finanzierung.slüc.ke um mehr als die HäLfte 
r,eduziert. 

Ober die Hälfte der Einnalhmenel'lSchließun­
gen ist außerdem auf zwei Jahre befristet. 

Mit diesen Maßnahmen wurd'e eine Entschei­
dung gegen dlie Inflation und für die Vollbeschäf­
tigung getroffen. 

Die na,chstehende Darstellung zeigt dieeimel­
nen Maßnahmen ·auf dem a:bgalbenrechtl:ichen 
Gebiet ,und ihre finanziellen Auswirkungen. 
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Mehreinnahmen Mindereinnahmen 
pro lahr in Millionen Schilling 

Artikel I EinJführungeiner SonderalbgaJbe vom EiIllkommen he-
fri'stetauf 2 Jahre mit Wirkung ab 1. Jänner 1969 .... 1600 

A,rtikel 11 EinfÜ'hrung einer SOI1lderaJbgabe vom Vermögen be­
fristet auf 2 Jahre mit Wirkung ab 1. Jänner 1969 .... 420 

Artikel 111 Änderung des Vermögensteuergesemes, Erhöhung der 
Fre~beträge mit WiI1kung aJb 1. Jännelr 1969 ......... . 45 

Arti~kel IV EinlfÜlhrung einer SOI1lderalbgaJbe von alkoholischen Ge-
tränken mit Wirkung ab 1. September 1968 ....... . 700 

Artikel V Einführung einer SOnlderahgabe von Kraftfalhrzeugen 
mit Wirkung a'b 1. September 1968 ............... . 500 

Artikel VI Erhöhung des Pauschales fü.r den Werkverkehr und 
Beseitigung von Befreiungsbestimmrungen im Beförde­
rungssteuergeset:z mit Wi'rkung ab 1. Jänner 1969 .... 350 

Artlikd VII Erhöhung Ider Tabarosteuer~it Wirkung ab 1. Septem-
ber 1968 ....................................... . 200 

Die Sonderabgaibe von a1kohol~schen Geträn­
ken soll zwischen Burrd, Ländern und Gemeinden 
im Verhältnis 72 : 14 : 14 get,eilrt: werden .. 

Der Mehraufwand der Finanrzverwaltung in 
Personal- und Sachaufwand muß mit rund 
vier Millionen Schming bez;iffert werden. 

1m einzelnen wird bemerkt: 

Zu Art. I: 

Die Sonderahgabe vom Einkommen sollen aUe 
natürlichen und juristischen Pel"sonen, die der 
Einkommensr.eue'r (Lohnsteuer) hzw. ,der Körper­
schaJtsteuer unterliegen, für die Jahre 1969 und 
1970 entrichten. Die AbgaJbe 51011 in Höhe von 
10 v. H. der Einkommensteuer (Lohnsteuer) bzw. 
Körperschaftsteuer festge~etzt werden. Die Ab­
gabe soll neben dem ß.eitrag vom EiI1lkommen 
zur Förderung des Wohnbaues und für Zwecke 
des FamilienIastenausgleiches in Höhe von 
18 v. H. und neben dem, Beitrag nach dem 
Katastrophenfondsges,etz in Höhe von 3 v. H. 
der Einkommensteuer (Lohnsteuer) :hZw. Kör­
perschaftsteuer von den Finanzämtern als aus-
5,chließliche BUilidesabgaibe erhoben weJ:1d,en. Die 
Erhöhung der Beiträge vom Einkommen von 
bisher 21 v. H. drurch ,die SOI1lderabgabe auf ins­
gesamt 31 v. H. der Einkommenst,euer bzw. 
Körpers,chaftsteuer bewirkt eine Steigerung des 
Betrage,s der tatsächlich zu entnichtenden Ein­
kommensteuerbzw. KörperschaftJsteuer s'amt 
,Beiträgen um ,zirka 8'26 v. H. Bei der von der 
Körperschaftsteuer zu berechnenden Sonder­
a;bgahe ist vorgesorgt, daß die Körperschaftsteuer 
eins·chließlich ,der Beiträge vom Einkommen durch 
di,eSonderahgarbe vom EiIllkommen in den kriti­
schen Einkommensstufen nicht über den jeweili­
gen Einkommenszuwachs hinausgehen kann. 

Summe .. , 3770 45 

Der Entwurf sc.~lägt aus Verwaltungsverein­
fachrungsgründen vor, daß j,eweils zehn Ein­
huruderteinundidreißigstei aus dem Aufkommen 
an Einkommensteuer (Lohnsteuer) bzw. Körper­
schaftsteuer in der Zeit vom 1. Fehruar 1969 bis 
31. Jänner 1971 vorweg als Sonderabgabe vom 
Einkommen zu ,gelten haben. Aus dem sodann 
verbleibenden Beting (100 v. H. Einkommen­
steuer bzw. Körperschaftsteuer und 21 v. H. Bei­
träge) siI1ld drei Einhunderteinundzwanzigstel tim 
Sinne des Katastrophenfonds,gesetzes zu verwen­
den. Der restliche 'Betrag teilt sich in 100 v. H. 
Eirukommerusteuer bzw. KÖlrperschaltsteuer und. 
18 v. H. Beitrag im Sinne des Bundesgesetzes 
vom 7. Juli 1954, BGBI. Nr. 152. 

Zu Art. 11 §§ 5 und 6: 

Für die Kaleruderjahre 1969 urud 1970 ist die 
Erhebung einer ausschließlich dem Bund zu­
Hießenden SoruderaJbgabe vom Vermögen in Höhe 
von 50 v. H. der Vermögenst,euer vorgesehen. 
Die zeitliche Begreruzrung der Erhebung dieser 
Abgabe bezweckt eine lediglich temporäire Mehr­
belastrung des Vermögens. 

Der Entwurf schlägt aus Verwalturugsverein­
fach'ungsgründen vor, daß in der Zeit vom 
1. Jänner 1969 bis 31. Dezember 1970 fünfzig 
Einhunderdreiundifünfzigstel von den Gesamtein­
gängen an Vermögensteuer einschließlich des 
Beitrages vom Vermögen nach dem Katastro­
phenfondsgesetz und einschließlich der Sonder­
abgabe vom Vermögen als Eingang der Sonder­
ahgaibe vom Vermögen für die Kalenderjahre 
1969 und 1970 gelten. 

Zu Art. III § 7 Z. 1: 

Das Vermögensteu,ergesetz 1954 .in der der­
zeioigen Fassung sieht im § 5 Abs. 1 bei der Ver-
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anlagung unJbeschränkt steuerpflidJ.t,iger natür­
licher Personen Freibeträge für den Steuerpflich­
tigen, seine Ehefrau und deren Kinder vor. 
Außerdem wird gemäß § 5 Ahs. 2 Steuer­
pflichtigen, die über 60 jahre alt oder für min­
destens ,drei Jahre erwerbsunfäihig sind,ein 
weiterer Freibetrag gewährt, wenn das let'Z!te 
Jahreseinkommen nicht mehr als 18.000 S und 
das' Gesamtvermögen nicht mehr als 200.000 S 
betragen halben. Diese FreiJbeträge sollen zur 
Vermei,dung von Härten bei kleineren Vermögen 
von 60.000 S auf 80.000 S erhö,ht werden. Hie­
durch wif1d bewirkt, daß ein Ehepaar, das ein 
Siedlungshaus mit einem Einheitswert von 
150.000 S,der bei der. Ermittlung des Gesamt­
vermögensnoch um 30 v. H.zu kürz,cn ist, 'Und 
weiter,e Vermögenswerte im Betrag von 55.000 S 
besitzt, keine Vermögensteuer zu 'bezahlen hat. 
Nach ,der vom tlstel'rej,chischen Statistischen 
Zentralamt hera'Usgegebenen Einiheit,swertstatistik 
weisen 93 v. H. aller Einfamil:ien;häuser, zu 
denenaruch Siedlungshäuser gehören, ,einen Ein­
heitswert unter 150.000 S 'auf. 

Eine soziale Maßnahme stellt auch diie Ver­
besserung der Vora'Ussetzungen für die Gewäh­
rung d'es ebenfalls auf 80.000 S erhöhten Alters­
fre1betrages dar. nie im § 5 Abs'. 2 Z. 2 und 3 
Vermögensueuergesetz 1954 ,testges,euzte Ein­
kommensgrenze . von 18.000 Sund Vermögens­
grenze von 200.000 S sind nämlich seit 1. Jän­
ner 1955 nicht erhöht worden. Der Gesetz,ent­
wurf s,ieht daher in Anpassulliß an die gegen­
wäruigen Wertverhältnisse die Erhöhung ,der 
Einkommensgw=e auf 30.000 S und der Ver­
mögensgrenze auf 300.000 S vor. 

Durch die Verlängerung der MöglidJ.keit der 
InanspruchnaJhme des Freibetrages für volljährige 
Kinder bis z'Um 27. Leibensjahr soll eine Koordi­
nierung mit einer ähnlichen 'bei der Einkommen­
steuer bes.tehenden ,Begünstigung erreicht werden 
(§ 32 Abs. 4 Z. 2 lit. b Einkommenst,eue,rgesetz 
1967, BGBL Nr. 268). 

Zu Art. III § 7 Z. 2: 

Die Neufassungdes § 11 Abs. 1 erfolgt in 
Anpassung 'an die entsprechende Bestimmung des 
§ 26 Abs. 1 Einkommensteuergesetz 1967. 

Im § 11 Abs. 3 lrt. b wtird der Ausdruck 
"Adoptivkinder" durch "Wahlkinder" ers,etzt. 

Der Entwurf sieht im § 11 Abs. 5 ähnlich wie 
im § 26 Abs. 3 Einkommenstooergesetz 1967 vor, 
daß :Z'llsammen veranlagte Personen Gesamt­
schuldner bleiben, jedoch soll sich ,die zwangs­
weise Einbrülgung der aushaftend~n Vermögen­
steuerschuM von' 'Zusammen veranlagten Per­
sonen bei jeder einzelnen Person über deren 
AIlJt)rag auf jenen Betra'g beschränk,en, der ihrem 
Anteil an dem bei der ZusammenveranIagung 
festgestellten Ges.amtvermögen entspridJ.t. 

Zu Art. III § 7 Z. 3: 

Die HeraJbsetzung des Betra'g,es bei unbe­
sch,ränktsteuerpflicbtigen nichtnatürlichen Per­
sonen, die erstma:lls eine Anzeige an ihr zustän­
diges FirraIl!zamtz.u erstatten haben, von 60.000 S 
auf 40,000 S erfolgt ,in Anpassung an. die gehende 
BesteuerungsgrenlZe des § 6 Abs.. 2 und des § 7 
Z. 1 lit. c Vermögensteuergesetz 1954, die 
40.000 S beträgt. Damit soH erreicht werden, daß 
bei ühersteigen ,der Grem.e von 40.000 S auch 
die Verpflichtung z;ur Erstattung der Anzeige 
gemäß § 15 Albs. 2 Z. 2 Vermögensteuergesetz 
1954 entsteht. 

Zu Art. III § 7 Z. 4: 

Die Besteuerungsgrenze .des § 16 Vermögen- , 
steuergesetz 1954 ;ist seit 1955 unverände'rt ge­
blieben. Der vortie,gende Entwurf sieht eine Er­
höhung von 20 Sauf 40 S vor. Durch die Er­
höhung der Besteuerungsgrenze sowie durch die 
Erhöhung der Fre1beträge wird sich auch eine 
Verminderung ,der Veranl'agungsfälle ergeben, 
womit der Forderung nach Verwaltungsverein­
fachung Rechnung getragen wird. 

Zu Art. III § 7 Z. 5: 

Von der Pflicht ,zur Abgabe einer Vermögens­
erklärung gemäß § 20 A:bs. 2 Z. 1 Vermögen­
ste'Uergesetz 1954 sind unbeschränkt steuerpflich­
tige natürliche Personen hefreit, deren Ges:amt­
vermögen die Freibeträge nicht übersteigt. Die 
im Entwurf vorgeschlagene Erhöhung der Frei­
beträge gemäß § 5 Abs. 1 und 2 erfordert eine 
Gleich:ziehung der Beträge des § 20 Abs. 2 Z. 1. 

Zu Art. III § 7 Z. 6: 

Für die Weiterge1tung des § 21 Vermögen­
steuergesetz 1954, der nicht 'steu"errechtlidJ.e, 
sondern nur, zivilrechtliche Verhältnisse der Ab­
gabeIl!schuldner regelt, .besteht im Hinblick auf 
die beabs,ichtigte Einfügung eines Abs. 5 im § 11 
des Vermögensteuergesetzes 1954 keine Not­
wendigkeit. 

Zu Art. III § 8: 

Wegen der erw~hnten Erhöhung der Frei­
beträge ist im § 8 des Entwurfes vorge5ehen, daß 
bei allen unheschrälllkt steuerpflichtigen natür­
lichen Personen eine Veranlagung der Vermögen­
steuer zum 1. Jänner 1969 vorzunehmen ist. Da­
bei soll der Umf~ng des Vermögens nur d'ann 
neu ermittelt werden, wenn gleichzeitig die Vor­
aussetzungen für eine Neuveranlagung oder eine 
Nachveranlagung gemäß §§ 13 oder 14 Ver­
mögensreuergesetz 1954 gegeben sinJd. 
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Zu Art. IV § 9: 

Von der SOpideribgahesollen nicht nur Liefe­
rungen 'Von alkohoLischen Getränken an Letzt­
vel1braucher, sOl1ldern auch der Eigenverbrauch, 
die Jedermanneinfuhr sowie .die Lieferungen an 
Unternehmer uPid die Einfuhr durch Unter­
nehmer erfaßt we1"den, soweit diese Unternehme.r 
die a~koholischen Getränke nicht zur gewerb­
lichen Weitery,eräußerung oder zur Herstellung 
anderer Gegenstände oder zur B~rkung ge­
werlblicher .00der berulflicher Leistungen ei.nge­
führt oder erworben haben. K,eine gewel"bliche 
oder berufliche Verwendung liegt vor, wenn ein 
Unternehmer alkoholische Getränke zu Reprä­
sellitationszwecken erwirbt oder einfuhrt. 

Zu Art. IV § 10: 

In dieser B.estimmung wird der Kreis der 
abgabepflichtigen alkoholischen Getränke im 
Interesse einer· möglichst genauen Abgrenzung 
'und im Hinblick auf die Ahgabepflicht der Ein­
fuhr unter HeranJZiehung der in Betracht kom­
menden Z0llta6fpositi-onen festgelegt. 

Zur KlarsteIlung wird bemerkt, daß zu­
bereitete äthylalkoholhaltige Arzneistoffe sowie 
äthylalkoholhaltige pharmazeutische Zubereitlln­
gen in die Tarjfnummer 30.03 des Zolltarifes 
einzureihen sind; ausgenommen von dieser Ein­
reihung sind nur tonißche Getränke, diätetische 
Getränke und andere Getränke im Sinne der 
Bemerkung (9) der Erläuterungen zum öster­
reichischen Zolltarif zu Tarifnummer 30.03, die 
in eine der Nummern des Kapitels 22 fallen. Der 
zur Herstellung von Arzneiwaren geeignete 
Äthylalkohol ist, auch wenn er mit Wasser ver­
dünnt wurde, in die Zolltarifnummer 22.08 oder 
22.09 einzureihen. . 

Mischgetränke, welche die im § tO genannten 
alkoholischen Getränke enthalten, unterliegen 
ebenfalls der Sonderabgabe, wie z. B. Wein mit 
Sodawasser der Zolltarifnummer 22.05 B oder 
Tee mit Rum, Punsch sowie andere Misch­
getränke mit Äthylalkoholgehalt de~ Zolltarif­
nummer 22,09. 

Zu Artikel IV § 11: 

In Anle.hnungan .die umsatzsteuerrechtlichen 
Befreiungsbesti~mungen soweit sie für 
alkoholische Getränke maßgeblich sein können -
sollen gleic.~artige Vorgänge auch von der 
Sonderabgabe befreit werden. Der Entwurf 
sieht deshalb eine Befreiung der Ausfuhrlieferun­
gen, der üblichen Naturalleistungen, die ein 
Unternehmer, zum Beispiel ein Landwirt, Gast­
wirt, Kellereibesitzer oder eine Brauerei, den 
Angestellten und Arbeitern seines Unternehmens 
als Vergütung für geleistete Dienste gewährt, und 

des Eigenverbrallches bei landwirtschaftlichen 
Betrieben, soweit er im Kalenderjahr 5000 S nimt 
übersteigt, vor. 

Pie yon den .alkoholischen Getränken anläß­
lieh der EinflIhr erhobene Sonderabgabe stellt 
eine Eingangsabgabe dar, auf die nach Maßgabe 
~es § 3 Abs. 2 des Zollg.esetzes 1955 und des 
§ 15 Abs. 2 des Umsatzsteuergesetzes 1959 die 
zollgesetzlichen Bestimmungen sinngemäß An­
wendung finden. Es gelten daher für die 
anläßlich der Einfuhr zil ~rhebende Sonderabgabe 
die ~ollgesetzlichen Bl'!frehmgsbestimmungen, 
ohne daß diese im § 11 d.es Gesetzes anzuführen 
waren. Das gleiche gilt für sämtliche steuerbaren 
Vorgänge, soweit für sie in Staatsverträgen oder 
auf Grund der allgemein anerkannten Reg.e1n 
des Völkerrechtes eine Abgabenbefreiung zu 
gewähren ist. 

Zu Art. IV § 12: 

Da es sich uH:).einel,l~satzste~erähnliche Ab­
gabe handelt, wurde ~ie Bemessungsgrundlage 
in Anlehnung an die Bestimmungen des Umsatz­
steuer~esetzes 1959 geregelt. 

Durch die BestimQ1~ng des Aps, 2 wird es 
de~ Unternehmer ermöglicilt, dem Abnehmer 
die' SQnderaQgape getrennt iIJ. Rechnung Zi\,l 

stellen.. Weiters ergibt sich 4US dies.er Bestim­
mung, d.aß die Sonderabgabe selbst nicht zum 
Entgelt zähh, und zwar weder bei der Berech,­
nung der Um,c;atzste\ler noch bei der Berechlll.lll$ 
der Sonderabgabe selbs~. Um sicherzustellen, daß 
auch !:>ei der Getr~nkeste~er von d.er gleichen 
Bemessungsgrundlage alolsgegangen wird, wurde 
ausdrücldich #rauf hingewiesen, daß die Sonder­
abgabe auch nicht als Entgelt im Sinne des § 15 
Abs. 3 lit. b des Finanzallsgleichsgesetzes 1967 
gilt. Außerdem ist das Bedienungsgeld nicht 
Bestandteil der Bemess\lngsgrundlage für die 
Berechnung der Sonderabgabe, sowie die Sonder­
abgabe nicht Bestandteil für die Berechnung des 
Bedienungsgeldes. 

Zu Art. IV § 14: 

Diese Bestimmung dient der Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung, die dadurch eintreten 
könnte, daß sowohl die Einfuhr alkoholischer 
Getränke als auch der Eigenverbrauch bzw. die 
Lieferungen an Letztverbraucher von der Sonder­
abgabe erfaßt werden. Dies wird dadurch yer­
mieden, daß de~ Importeur alkoholischer 
Getränke unter bestimmten Voraussetzungen 
das Recht eingerätlInt wird, die anläßlich der 
Einfuhr nachweislich entrichtete Sonderabgabe 
von seiner Sonderabgabeschuld abzusetzen. 

Die Notwendigkeit, den Importeur alkoholi­
scher Getränke zur Abgabe von Voranmeldung~n 
zu verpfllichen, ergibt sich daraus, daß das 
Finanzamt ansonsten keine Möglichkeit hätte, 

871 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 16

www.parlament.gv.at



871 d.er Beilag.en 11 

die ordnungsgemäße Berechnung der abzuführen,. 
gelJ. Sonderabgape bzw. der diUr,cl1clas AbzlJgs­
verfahren si.ch aJlc,n{alls ergebende!l Gl,1tschrift 
Z:u überprüfen, , 

Zu Art. IV § 15: 

Zu Art. V § 19: 

Die Befreiungsbestimmungen wurden unter 
teilweiser Berücksichtigung der Befreiungs,. 
tatbestände des Kraftfahrzeugsteuergesetzes nach 
eier Terminologie des Kraftfahr.g.esetzes 1967 
gefaßt. 

nie A:ufzei.chn.ungspflichten wur,den in An­
lehnung;ln die Bestimm:tmgen de~ § 5 Abs. 9 Zu Art. V § 20: 
des Umsatzsteuergesetzes 1959 geregelt. Zus~tZ- Preis im Sinne dieser ;Bestimmll.ng s.oll grund­
liche Aufzeichnungspflichten mußten mit Rück- sätzlich der Anschaffll.ngspreis für das Fahrze1,1g 
sicht auf die Bestimmung des § 14 für die Eln- ' sein. Fehlt ein solcher Anschaffungspreis (z. B. 
fuhr alkoholischer Getränke festgelegt werden. bei Herstellung eines Fahrze:uges durch de!l 

ZulaSiSUngsweI"ber) od:er kalln dieser nimt nach­
gewiesen werden, so solL anstelle des Anschaf-

Zu Art. IV § 16: fungspreises der gemeine' Wert im Sinne d~ Be-
Diese Bestimmung ermöglich~ die Heran~' wertung~gesetzes 1955 als Bemessungsgrundlagc:: 

ziehung von Vorschriften des Umsatzsteuer~' herangezogen werden. 
geset~es 19~9, soweit sie für die Auslegllng von., 
Begriffen wie ,auch für die Verwalnmg der Zu Art. V § 22; 
Son.derabgabe erforderlich sind. Da die Sonder" D.' B" 1 d' E h d . . HlSe 'eStimmung r,ege t ,le .: p.tste ung er 
3Jbgabe eine der Umsatzsteuer gleichartige 1\b-' Abgabensch:uld, die Fälligkeit der Abgabe :un~ 
gabe ist, wird durch die Zitier1;lng der §§ 9, 11, die Person des Abgabenschuldners. Zur Sicherung 
12, des § t3 1\b5. 1 bis 5, 7 und 9 ·sowie .d~r des Abgabenanspruches soll weiters gleichlautend 
§§ 14 und 15 des Umsatzsteuergesetzes 1959 den Bestimmungen des Kraflhhrzeugste!,ler-
gewährleistet, daß das ':umsatzs~euerrechtliche' 
:und ausgleichsteuerrechtliche Verf;J,hren auc:h für 
die $onderahgabe gill:. Die Anführuf:1Jg des § 13 
1\ps. 9 des Umsatzsteuergesetzes 1959 ermöglicht 
es, jenen Unternehmern, die für die Ermittlu.Q.g 
ihres Umsatzes purchschnittssätze anwenden 
~önnen, bei der Ermittlung der Entgelte zur 
Berec:hnun.g der Sonderabgabe vOn alkoholischen 
Getränken gleichfalJs ,dieses Verfahren Zllzu~ 
gestehe.Q.. 

Zu Art. V § 18: 

Die Definition der in dieser ßestimm:ung 
angeführten Fahrzeuge erfolg~ in Anlehnung ,an 
die Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes 1967. 
Personenkraftwagen ist ein nach Bauart und 
Ausrüstung ausschließlich oder vorwiegend zur 
BeförderlJng von Personen bestimmter Kraft­
wagen, der außer dem Lenkerplatz für nicht 
mehr als acht Personen Plätze aufweist. Kombi­
nationskraftwagen ist ein Kraftwagen, der nach 
seiner Bauart und Ausrüstun.g dazu bestimmt 
ist, wah1weise vorwiegend zur Beförderung von 
Personen oder vorwiegend zur Beförderung von 
Gütern verwendet zu werden, und außer dem 
Lenkerplatz für nicht mehr als acht Personen 
Plätze aufweist. Weiters sollen auch Wohn­
anhänger, die als Schlaf- oder Aufenthaltsraum 
ausgestattet sind, abgabepflichtig sein. Mopeds, 
Motorräder sowie Lastkraftwagen unterliegen 
hingegen nicht der Abgabe. ' 

Von der Sonderabgabe sollen sowohl fabriks­
neue als auch gebrauchte Fahrzeuge erfaßt 
werden, die im Inland erstmalig zum Verkehr 
zugelassen werden. 

gesetz,es eine S;lchhaftung gegeben sein. 

Zu Art. V § 23: 

§ 23 regelt die Art der Entrichtung der 
Sonderabgabe. Das Verfahren und der hiefür 
erforderliche Einzahlungs'Vordruck wurden ge" 
wählt, um dle Erhebung der Sonderabgabe im 
Interesse der Abgabenschuldner und der Ver., 
waltungsbehörden so einfach wie möglich zu 
gestalten. 

Pie Zulassungsbehörden werden vor der 
Aushändigung des Z:ulassungsscheines und der 
Kennzeichentafeln vom AbgabenschuJdner den 
Nachweis der Entrichtung der Abgabe verlangen. 
Die Erbringung des Nachweises der Entrichtung 
der Abgabe wird die Zulassungsbehörde auf der 
für das Finanzamt bestimmten Durchschrift des 
Antrages 'auf Zulassung des Fahrzeuges zUm 
Verkehr vermerken. Mit der Durchschrift des 
Zulassungsantrages und dem darauf angfbrachten 
Vermerk der Zulassungsbehön;le ist dem Fin.anz­
amt die Möglichkeit gegeben, im Verein mit dem 
Erlagscheinabschnitt die betragsmäßige Richtig­
keit der Abgabenentrichtung zu überprüfen. 
Sollte sich ,die Se1bstberech:nung der Sonder­
abgabe durch den Abgabenschuldner als 'nicht 
richtig erweisen, wird das Finanzamt im Sinne 
der Bestimmung des § 201 der Bundesabgaben­
ordnung einen Abgabenbescheid zu erlassen 
haben. 

Bei Vorliegen eines Befreiungsgrundes (§ 19 
Abs. 1) bzw. einer nachgewiesenen Befreiung 
(§ 19 Albs. 2) sind Ider Zulassungsschein und die 
Kennzeichentafeln nach Zulassung des Fahr~ 
zeuges zum Verkehr auszuhändigen. 
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Zu Art. VI Z. 1: 

Diese Bestimmung enthält die Beseitigung der 
bisher für die gewerbsmäßige Beförderung von 
Baustoffen (Baumaterialien), Rohstoffen für 
Baumaterialien, Bauteilen, Bauabfällen und Bau­
geräten vorgesehenen Steuerbefreiung. 

Zu Art: VI Z. 2: 

Die Knderung in den Ziffernbezeichnungen 
,ist nach dem Wegfall der, Z. 10 aus systemati­

schen Gründen erforderlich geworden. 

Zu Art. VI Z. 3: 

Durch den Wegfall der Befreiungsbestimmung 
der Z. 10 hat der Abs. 3 seinen wesentlichen 
Inhalt verloren. Für die übriggebliCibenen Be­
freiungsbestimmungen der neuen Z. 10 bis 12, 
die teilweise im öffentlichen Interesse liegen 
(Z. 10 und 11) und teilweise von untergeordneter 
Bedeutung sind (Z. 12), erscheint eine Ein­
schränkung der Beförderung auf inländische 
Beförderungsunternehmer nicht erforderlich. 

Zu Art. VI Z. 4: 

Die Knderung in der Absatzbezeichnung ist 
durch den Wegfall des Abs. 3 erforderlich ge­
worden. 

Zu Art. VI Z. 5: 

Durch die Beförderungssteuergesetz-Novelle 
1967, BGBL Nr. 51, wurden die seit Ende 1951 
im wesentlichen unverändert gebliebenen Pausch­
sätze zwecks Angleichung an die geänderten 
Wertverhältnisse nur im geringen Umfang 
hinaufgesetzt. Die vorliegende Bestimmung 
sieht eine weitere Anpassung vor. Die Fest­
setzung der monatliche~ Pauschsätze für Anhän­
ger wurde. aus Vereinfachungsgrün,den ziffern­
mäßig auf volle Schilling aufgerundet. Da es 
sich um einen von der Jahressteuer abzuziehen­
den Betrag handelt, wirkt sich diese Aufrundung 
zugUIisten des Steuerpflichtigen aus. 

.Zu Art. VI Z. 6 und 7: 

Die Knderung der überschrift der Anlage 2 
auf den Ausdruck "Anlage" ist durch den Weg­
fall der Z. 10 und den damit zusammenhängen­
den Wegfall der Anlage 1 erforderlich geworden. 

Zu Art. VII: 

Artikel VII sieht ab 1. September 1968 eine 
Erhöhung der Tabaksteuer für Zigaretten von 
62% auf 64% und für Feinschnitt und fein­
schnitthaltigen Rauchtabak von 50% auf 55°io 
vor. Der geltende Tabaksteuersatz für alle 
anderen Tabakwaren (zum Beispiel Zigarren, 
gröber geschnittener Rauchtabak, Kautabak, 
Schnupftabak), der 400f0,beträgt, bleibt unver­
ändert. 

Zu Art. VIII: 

§ 40 Abs. 3 lit. bund Abs. 4 des Familien­
lastenausgleichsg~setzes 1967 sehen vor, daß ab 
Mitte des Jahres 1969 die überschüsse des Aus­
gleichsfonds für Familienbeihilfen dem - eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzenden - Reservefonds 
für Familienbeihilfen überwiesen werden sollen. 
Im Jahre 1969 soll die Hälfte des überschusses 
des Jahres 1969 überwiesen werden, während 
die 2. Hälfte in Form einer Forderung des 
Reservefonds gegen den Bund in das Vermögen 
des Reservefonds übergehen soll. 

Durch die vorgesehene Novellierung des § 40 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 wird 
die überweisung der überschüsse des Ausgleichs..; 
fonds für Familienbeihilfen an den Reservefonds 
derart aufgeschoben, daß erst die ab 1. Jän­
ner 1971 anfallenden überschüsse dem Reserve­
fonds überwiesen werden sollen. Die bis dahin 
anfallenden überschüsse des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen sollen -wie dies ursprünglich 
für die überschüsse bis einschließlich 1968 und 
der Hälfte des überschusses 1969 vorgesehen 
war - in Form einer Forderung gegen den 
Bund in das Vermögen des Reservefonds über­
geführt werden. Dadurch bleibt die Zweck­
bindung dieser Mittel gewahrt. 

Zu Art. IX: 

Bei den Bestimmungen dieses Artikels handelt 
es sich lediglich um Verrechnungsanordnungen 
für den Bundeshaushalt. Dieselben bedürfen 
daher gemäß Artikel 51 des Bundes-V erfassungs­
gesetzes nicht der Zustimmung des Bundesrates. 
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Beilage zu den Erläuternden Bemerkungen 

Gegenüberstellung des geltenden Gesetzestextes und der vorgeschlagenen Bestimmungen 

Artikel III 

(Vermögensteuergesetz) 

Gel t end e Be s tim m u n gen: 

1. § 5; (1) Bei der Veranlagung unbeschränkt 
steuerpflichtiger natürlicher Personen bleiben 
vermägensteuerfrei (Freibeträge): 

1. 60.000 Schilling für den Steuerpflichtigen 
selbst; 

2. 60.000 Schilling für die Ehefrau, wenn 
beide Ehegatten unbeschränkt steuerpflichtig 
sind und nie h t d aue ·r nd ge t ren n t 
leben. Lag·en diese Voraussetzungen beim Tod 
eines Ehegatten vor, so wird der Freibetrag dem 
überlebenden Ehegatten au.ch für-den verstorbe­
nen Ehegatten gewährt. Dies gilt nicht, wenn der 
überlebende Ehegatte sich wieder verheiratet; 

3. 60.000 Schilling für jedes minderjährige 
Kind, wenn die Kinder zum Haushalt des Steuer­
pflichtigen gehören oder überwiegend auf seine 
Kosten unterhalten und erzogen werden. Der 
Freibetrag wird auf Antrag für volljährige 
Kinder gewährt, die überwiegend auf Kosten des 
Steuerpflichtigen unterhalten und für einen 
Beruf ausgebildet werden und das 25. Lebens­
jahr noch nicht vollendet haben. § 11 Abs. 3 
gilt entsprechend. . 

. (2) Weitere 60.000 Schilling sind steuerfrei, 
wenn die folgenden Voraussetzungen sämtlich 
gegeben sind: 

1. Der Steuerpflichtige muß über 60 Jahre alt 
oder voraussichtlich für mindestens drei Jahre 
erwerbsunfähig sein; 

2. das letzte Jahreseinkommen des Steuer­
pfli.chtigen darf nicht mehr als 18.000 Schilling 
betragen haben. Maßgebend ist das Einkommen, 
mit dem der Steuerpflichtige für den letzten 
Veranlagungszeitraum zur Einkommensteuer 
veranlagt worden ist. Ist der Steuerpflichtige 
zur Einkommensteuer nicht veranlagt worden, 
so ist das Einkommen nach den Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes zu berechnen; 

3. das Gesamtvermögen darf nicht mehr als 
200.000 Schilling betragen. 

Vor g e SC? 1 ag e n e Fa s su n g: 

1. § 5. (1) Bei der Veranlagung unbeschränkt 
steuerpflichtiger natürlicher Personen bleiben 
vermögensteuerfrei (Freibeträge): 

1. 80.000 Schilling für den Steuerpflichtigen 
selbst; 

2. 80.000 Schilling für die Ehefrau, wenn 
beide Ehegatten unbeschränkt steuerpflichtig 
sind und in cl aue rn der Hau s hai t s g e­
rn ein s c h a f t leben. Lagen diese Vorausset­
z.mgen beim Tod eines Ehegatt,en vor, so wird 
der Freibetrag dem überlebenden Ehegatten 
auch für den verstorbenen Ehegatten ,gewährt. 
Dies gilt nicht, wenn der überlebende Ehegatte 
sich wieder verheiratet; 

3. 80.000 Schilling für jedes minderjährige 
Kind, wenn die Kinder zum Haushalt des 
Steuerpflichtigen gehören oder überwiegend auf 
seine Kosten unterhalten und erzogen werden. 
Der Freibetrag wird auf Antrag für volljährige 
Kinder gewährt, die überwiegend auf Kosten des 
Steuerpflichtigen unterhalten und für einen 
Beruf ausgebildet werden und das 27. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. § 11 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

(2) Weitere 80.000 Schilling sind steuerfrei, 
wenn die folgenden Voraussetzungen sämtlich 
gegeben sind: 

1. Der Steuerpflichtige muß über 60 Jahre alt 
oder voraussichtlich für mindestens drei Jahre 
erwerbsunfähig sein; 

2. das letzte Jahreseinkommen des Steuer­
pflich tigen darf nicht mehr als 30.000 Schilling 
betragen haben. Maßgebend ist das Einkommen, 
mit dem der Steuerpflichtige für den letzten 
V eranlagungszei traum zur Einkommensteuer 
veranlagt worden ist. Ist der Steuerpflichtige zur 
Einkommensteuer nicht veranlagt worden, so 
ist das Einkommen nach den Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes zu berechnen;' 

3. das Gesamtvermögen darf nicht mehr als 
300.000 Schilling betragen. 
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Gel t end e B e s tim m u n gen: 

Ist der Lebensunterhalt zusammen veranlagter 
Ehegatten (§ 11 Abs. 1) überwiegend durch 
Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit der Ehe­
frau bestritten worden, so ist die Voraussetzung 
der Z. 1 auch dann gegeben, wenn nicht der 
Ehemann, sondern die Ehefrau über 60 Jahre alt 
oder voraussichtlich für mindestens drei Jahre 
erwerbsunfähig ist. 

2. § 11. (1) Ehe ga t te n we t den zu s a m­
m e n ver a n 1 a g t, wen n b·e i d e u n b e­
$ch·r'än;.kt slteuerpflidftig sind 
und n ich t d aue r n d .g e t ren n t leb e n. 

(2) Der Haushaltsvors<tand und seine minder~ 
jährigen Kinder, die zu seinem Haushalt gehören, 
werden zusammen veranlagt, wenn er und die 
Kindet unbeschtänkt steuerpflichtig sind. 

(3) Kinder im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind 

a) leibliche Kinder und deren Nachkommen,. 
b) Stiefkinder und A d 0 pt i v kinder, 
c) andere als unter a und b fallende minder­

jährige Personen, die dauernd in den 
Haushalt des Steuerpflichtigen aufgenom~ 
men sind und von ihm unterhalten und 
erzogen werden, ausgenommen Kostkinder. 

(4) Für die Haushaltsbesteuerung sind die 
Verhältnisse im Hauptvetanlagungszeitpunkt 
(§ 12 Abs. 2), bei Neuvetanlagungen die Ver­
hältnisse im Neuveranlagungszeitpu~kt (§ 13 
Abs. 3), bei Nachvetanlagungen die Verhältnisse 
im . Naclwetanlagungszeitpunkt (§ 14 Abs. 2) 
maßgebend. 

3. § 15. (1) Jeder Steuerpflichtige, dessen 
Vermögen sich so erhöht hat, daß die Wert­
grenzen für die Neuveranlagung überschritten 
sind, hat das dem Finanzamt anzuileigen. 

(2) Es haben außerdem Anzeige zu erstatten: 

1; ..... 

2. unbeschränkt steuerpflichtige nichtnatürliche 
Personen, wenn ihr Gesamtvermögen erstmalig 
60.000 Schilling. Hbersteigt; 

3 ..... . 

Vor g e s chI ag e n e Fa s s u n g: 

Ist der Lebensunterhalt zusammen veranlagter 
Ehegatten (§ 11 Abs; 1) überwiegend durch 
Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit der Ehe­
frau bestritten worden, so ist die Voraussetzung 
der Z. 1 auch dann gegeben, wenn nicht der 
Ehemann, sondern die Ehefrau über 60 Jahre alt 
oder voraussichtlich für mindestens drei Jahre 
erwerbsunfähig ist. 

2. § 11. (1) Wenn Ehegatten unbe­
schränkt steu·erpflichtig sind 
u n cl in da u oe rn de t H a'u s halt s g e­
rn ein s c h a f t leb e n, s i n d sie z usa m­
men zu veranlagen. 

(2) Der Haushaltsvorstand und seine minder­
jährigen Kinder, die zu seinem Haushalt gehören, 
werden zusammen veranlagt, wenn er und die 
Kinder unbeschränkt steuerpflichtig sind. 

(3) Kinder im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind 

a) leibliche Kinder und deren Nachkommen, 
b) Stiefkinder und W a h I kinder, 
c) andere als unter a und b fallende minder­

jährige Personen, die dauernd in den 
Haushalt des Steuerpflichtigen aufgenom., 
men sind und von ihm unterhalten und 
erzogen werden, ausgenommen Kostkinder. 

(4) Flir die Haushaitsbesteuerung sind die 
Verhältnisse im Hauptveranlagungszeitpunkt 
(§ 12 Abs. 2), bei Neuveranlagungen die Ver­
hältnisse im Neuveranlagungszeitpunkt (§ 13 
Abs. 3), bei Nachveranlagungen die Verhältnisse 
im Nachvetanlagungszeitpunkt (§ 14 Abs. 2) 
maßgebend. 

(5) Zu sam m e n ver a nl a g t e Per s 0-

nen sind Gesamtschuldner. Die 
zwangsweise Einbringung der 
au.s hafte n den V ,e'I1 m Ö g' e n s t e· u e r-
schuld ist jedoch über Antrag 
eines G·esamtschuldners bei jedem 
G es a,m t s c h u 1 d n e rau f jen e n Te il­
b ·e t rag Z u b e s c h r ä n k e n, der s ich 
aus dem Verhältnis s,eines Anteils 
a ~G e sam t ver m ö gen Zum G e s a, m t­
ver m ö ,g' e n ,e r 'g i b t. 

3. § 15. (1) Jeder Steuerpflichtige, dessen Ver­
mögen sich so erhöht hat, daß die Wertgrenzen 
für die Neuveranlagung überschritten sind, hat 
das dem Finanzamt anzuzeigen. ' 

(2) Es haben außerdem Anzeige zu erstatten: 

1. ..... 

2. unbeschränkt steuerpflichtige nichtnatürliche 
Personen, wenn ihr Gesamtvermögen erstmalig 
40.000 Schilling übersteigt; 

3 .....• 
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871 der Beilagen 15 

Geltende Bestimmungen: 

4. § 16. Vermögensteuerbeträge unter 
20' Schilling wer den n ich t fes t g e set z t. 

5. § tO. (1) Jeder Steuerpflichtige ist verpflich­
tet, eine Vermögenserklärung über sein Gesamt­
vermögen (rnlandsvermögen) bis zU einem vom 
Bundesministeriurn für Finanzen jeweils zu 
bestimmenden Zeitpunkt unter Verwendung der 
amtlich aufgelegten Formblätter abzugeben. 

(2) Von der Pflicht Zur Abgabe einer Ver­
mögenserklärung sind befr~it: 
1. unbeschränkt steuerpflichtige na'türliche Per­

sonen, deren Gesamtvermögen 60.000 Schilling 
nicht übersteigt. Dieser Betrag erhöht sich bei 
vethelrateten oder verwitweten Personen auf 
120.000 Sdlilllng. 

6. § 21. Werden Ehegatten oder weriden Eltern 
. mit ihreil Kindern zusammen zur Vermögensteuer 
veranlagt fl.l11!d fällt die Steuerschuld nach bürger­
lichem Recht mehreren der Beteiligten zur Last, 
so sind für die Auseinandersetzung der Beteilig­
ten untereinander die einzelnen Steuerteile nach 
dem Verhältnis zu berechnen, das sich ergibt, 
wenn die Freibeträge außer Betracht bleiben. 

Vor g e s chI a gen e F ass u n g: 

4. § 16. Vermägenstieuerbeträg\! unter 40 Schil~ 
ling s i n d n ich t f e '5 t z u s ,e t zen. 

5. § 20. (1) Jeder Steuerpflichtige 1st verpflich· 
tet, eine Vermögens erklärung über sein Gesamt­
vermögen (Ihlandsvermägen) bis zu einem. vom 
Bundesministeriruni Hir Finanzen jeweils Zu 
bestimmenden Zeitpunkt unter VeMveooung det 
amtlich aufgelegten Formblätter abzugeben. 

(2) Von der Pflicht der Aibgalbe öiner Ver­
mögenserklärung sind befreit: 
1. unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Per­

sonen, deren Gesamtverinögen 80.000 Schillin~ 
nicht übersteigt, Dieser IBet,r3ig erhöht sich bei 
verheirateten oder verwitweten Personen a·uf 
160.000 Sdlilling. 

6. e n tf ä 11 t . 

Artikel VI 

(Beförderungssteliergesetz 1953) 
Gel t end e Be s 1: i m m u n gen: Vor ge s c h lag e 1'1 e Fa s s U n g: 

1. § 2. (1) 10. die geweI'bsmäßige Beförderung 1. end ä 11 t. 
der in ,der Anla;ge 1, ,die einen ,Bestandteil dieses 
Bundesgesetzes bildet, angeführten Baustoffe 
(Baumat,erialien), Rohstoffe für Baumaterialien, 
Bauteile, Bauabfälle und Baugeräte; 

2. § 2. (1) 11. die gewerbsmäßige Beförderunl! 2. § 2. (1) 11. die gewerbsmäßige Beförderung 
von Hauskehricht (Hausmüll) und Straßen- von Hauske~hr,icht (Hausmüll) und Straßen-
kehricht; kehricht; 

§ 2. (1) 12. die gewerbsmäßige Beförderung § 2. (1) 12. die gewerbsmäßige Beförderung 
von Schnee; von Schnee; 

§ 2. (1) H. die gewerbsmäßige Befötdenin~ § 2. (1) 13. die gewerbsmäßige Beförderung 
vOn Bienen, die' Zu oder von der Frühjahrs-, von Bienen, die zu oder von ,der Frühja.hrs-, 
Sommer- oder Herbstweide befördert werden. Sommer- oder Herbstwe1de befö,rdett werden. 

J. § 2. (3) Die Ausnahmen von der Beförde­
rungssteuerpflicht nach Abs. 1 Z. 10 bis 13 
gelten IlJUr, wenn die BeföroerUIiJg von einem 
inl:tndischen Beförderungsunternehmen . durch~ 
geführt und die Art der beförderten Güter 
nachgewiesen wird. 

4. § 2. (4)bie Aus11aihmert voti der Beför­
derungssteuerpflicht 1'1am Abs. 1 gelten mcht für 
die im § 3 Abs. 1 lit. c g,enanflten Beför,derungen. 

5. § 6. (2) Im Werkverkehr !beträgt die Steuer 
jährlich 288 S von jeder Tonne Nutzlast der dem 
Werkverkehr dienenden Kraftf.ahrzeuge und 
jährlich 144 S von jeder Tonne Nutzlast der 
dem Werkverkehr dienenden Anhänger. Bei 

3. e n tf ä 11 t. 

4. § 2. (3) Die Ausnahm,en von der Beför­
derungSsteuerpflicht nach Abs. 1 gelten nicht für 
die 1m § 3 Abs. 1 1it. c genanti:ten ß.eförderun­
gen. 

5. § 6. (2) Im Werkverkehr heträgt die Steuer 
jährlich 288 S von jeder Tonne Nutzlast der dem 
Werkverkehr dienenden Kraftfahrzeuge und 
jährlich 144 So von jeder Tonne Nutzlast der 
dem Werkverkehr dienenden Anhänger. Bei 
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Geltende Bestimmungen: 

Fahrzeugen, die im Laufe ,eines Jaihres neu hinzu­
kommen oder ausschciden, ermäßigt sich die 
Steuer für jeden Kalendermonat, in dem das 
K,raftfahrzeug oder der Anhänger dem Werk­
verkehr nicht diente, um 24 S beziehungsweise 
12 S. Bruchteile von Tonnen sind auf volle 
Tonnen aufzurunden. 

6. Anlage 1 zu § 2 Ahs. 1 Z. 10 enthält die 
Aufzählung ,der von der Steuer befreiten Bau­
stoffe (Baumaterialie~),' Rohstoffe für Bau­
materialien, Bauteile, Bauabrfälle und Baugeräte. 

7. § 9. (5) Der Fahrtausweis im Gütetfern­
verkehr hat dem in der Anlage 2 abgedruckten 
Muster ,im Ausmaß DIN A 4 (21 cm X 29,5'cm) 
zu entsprechen ..... 

Anlage 2 zu § 9 Ahs. 5 enthält das Muster für 
den Fahrtausweis. 

Vor g e s chi a gen e F ass u n g: 

Fahrzeug,en, die im Laufe eines Jahres neu hinzu­
kommenoder ausscheiden, ermäßigt sich die 
Steuer für jeden Kalendellmonat, in dem ,das 
Kraftfahmeug oder der Anhänger dem Werk­
verkehr nicht diente, um' 35 S beziehungsweise 
18 S. Bruchteile von Tonnen sind auf volle Ton­
nen aufzurunden. 

6. e n tf ä II t. 

7.§ 9. (5) Der Fahrtausweis im Gütertern­
verkehr hat dem in der Anlage :!ibgedruckten 
Muster ,im Ausmaß DIN A 4 (21cm X 29;5 cm) 
'Zu entsprechen ..... 

Anlage z'u § 9 Abs. 5 enthält ,das Mrister für 
den Fahrtausweis. 

Artikel VII 

(Tabaksteuergesetz 1962) 

Gel t end e Be s tim m u n gen: 

§ 2. (1) Die Tabaksteuer ist vom Verkaufs­
preis der Tabakwaren zu berechnen und beträgt 

a) für Zigaretten 62010; 
b) für Raucht~bak, der auf eine Breite von 

weniger als 1'4 mm zerkleinert ist (Fein­
,schnitt), 'und: für Rauchtabak, der mehr 
als 50 Gewichtsprozent Feinschnitt enthält, 
50010; 

c) ..... 

Vor g e s ~ h lag e n e F ass u n g: 

§ 2. (1) Die Tabaksteuer ist vom Verkaufs­
preis der T aibakwaren zu berechnen und beträgt 

a) für Zigaretten 64010; 
b) für Rauchtabak, der auf eine Breite von 

weniger als 1·4 mm zerkleinert ist (Fein­
schnitt), und Für Rauchtabak, der mehr 
als 50 Gewichtsprozent Feinschnitt enthält, 
55010; 

c) ..... 

Artikel VIII 

(Familienlastenausgleichsgesetlz 1967) 

Gel t end e Be s tim m u n gen: Vor ge s chi a gen e Fa s s u n g: 

§ 40. (3 b) eine gleiche Forderung mit Ende ,§ 40. (3 b) eine gleiche Forderung mit Ende 
des Jahres 1968 in der Höhe des allfälligen des Ja.hres 1968 in der Höhe des allfälligen 
überschusses des Jahres 1968 und mit Ende des überschusses des Jahres 1968, rriitEnde des 
J :!ihres 1969 in der Höhe der Hälifte des allfälligen Jahres 1969 ,in der Höhe des allfälligen über­
überschusses des Jahres 1969 des .nach § 39 dieses schusses des Jahres' 1969 und mit E n cl e des 
Bundesges,etzes errichteten Ausgleichsfonds für Ja h res 1 970 in der H ö h e des a 11-
Familienbej,hilfen. fäll i g ,e n über s c h u s ses d ,e s J a h I' e s 

§ 40. (4) zweiter Satz: Der Bund hat hierauf 
ab 1. Juli 1969 Vorschüsse in der Höhe eines 
Viertels des voraussichtlich zu erwartenden 
übersch~s~es, jeweils nach Ende eines Kalender­
vierteljahres, spätestens :bis 20. des nachfolgenden 
Monats, zu leisten. 

1 9 7 0 des na,ch § 39 dieses Bundesgesetzes errich­
teten Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen. 

§ 40. (4) zweiter Satz: Der ,Bund hat hierauf 
ab 1., Jänner 1971 Vorschüsse in der Höhe ,eines 
Viertels ,des voraussichtlich zu erwartenden 
ü'berschusses, jeweils na,chEnde des Kalender­
viertelj,ahres, spätestens bis 20. des nachfolgenden 
Monats, zu leisten. 
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